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	§ 1

Der Verein führt den Namen „Ski-Club Immenstadt 1908 e.V.“. Er hat seinen Sitz in Immenstadt und ist in das Vereinsregister eingetragen.



	§ 2

Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und erkennt dessen Satzung und Ordnung an.



	§ 3

a) Der Vereinszweck besteht in der Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports, und wird insbesondere verwirklicht durch:

· Abhalten von geordneten Sportübungen,

· Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen Veranstaltungen,

· Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern.

b) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Ausscheidende Mitglieder haben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen.

c) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstig werden.

d) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.



	§ 4

a) Mitglied kann jede Person werden, die schriftlich beim Vorstand Aufnahme beantragt. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung an den Vereinsauschuss zu. Dieser entscheidet endgültig.

b) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Fällige, noch ausstehende Beiträge sind zu entrichten.

c) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt. Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Briefes zuzustellen.



	§ 5

Vereinsorgane sind:

a) der Vorstand

b) der Vereinsausschuss

c) die Mitgliederversammlung



	§ 6

Der Vorstand besteht aus

dem 1. Vorsitzenden,

mindestens einem 2. Vorsitzenden.

Jeder der Vorsitzenden vertritt den Verein gemäß § 26 II BGB. Jeder von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis.

Der Vorstand und Vereinsausschuss wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt. Mehrere Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist vom Vereinsausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzuzuwählen.



	§ 7

Der Vereinsausschuss besteht aus den Vorstandsmitgliedern und den Beiräten.

Die Aufgaben der Beiräte im Vereinsausschuss liegen in der ständigen Mitwirkung bei der Führung der Geschäfte durch den Vorstand.

Dem Vereinsausschuss können durch die Mitgliederversammlung weitergehende Aufgaben zugewiesen werden. Im übrigen nimmt er die Aufgaben wahr, für die kein anderes Vereinsorgan ausdrücklich bestimmt ist.

Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragen. Die Mitglieder des Vereinsausschusses können zur Vorstandssitzung geladen werden. Ein Stimmrecht steht ihnen zu.

Dem Vereinsausschuss müssen mindestens fünf Beiräte angehören. Den Beiräten können durch die Vorstandsmitglieder weitergehende Aufgaben (z.B. Sportwartfunktionen, Schriftführer, Mitgliederbetreuung etc.) zugewiesen werden. Die Aufgabenzuweisung bedarf der Zustimmung durch die jeweiligen Beiräte.

Über die Sitzungen des Vereinsausschusses ist eine Niederschrift aufzunehmen und vom Schriftführer zu unterzeichnen.



	§ 8

Es ist anzustreben, dass verdiente, langjährige Mitglieder als Beiräte in den Vereinsausschuss gewählt werden.



	§ 9

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies von einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks beim Vorstand beantragt wird.

Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt zwei Wochen vor dem Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der schriftlichen Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur Abstimmung gestellten Hauptanträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind.

Die Mitgliederversammlung beschließt über den Vereinsbeitrag, die Entlastung und Wahl des Vorstandes, der Vereinsausschussbeiräte, über 

Satzungsänderungen sowie über alle Punkte, die Gegenstand der Tagesordnung sind. Die Mitgliederversammlung bestimmt jeweils für ein Jahr einen dreiköpfigen Prüfungsausschuss, der die Kassenprüfung übernimmt und der Versammlung Bericht erstattet.

Wahl- und stimmberechtigt sowie wählbar sind alle Vereinsmitglieder, die am Tage der Versammlung das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom Sitzungsleiter und einem Mitglied des Vereinsausschusses zu unterzeichnen.



	§ 10

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



	§ 11

Jedes Mitglied ist zur Zahlung des Jahresbeitrages verpflichtet. Über die Höhe und die Fälligkeit dieser Geldbeträge beschließt die Mitgliederversammlung.



	§ 12

Ehrungen

1. Ehrenmitglied, wird vergeben bei herausragenden Verdiensten um den Skilauf und den Verein. Die Vergabe erfolgt durch Beschluss des Vereinsausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit.

2. Ehrenvorsitzender, wird vergeben an Ehrenmitglieder bei außergewöhnlichen Verdiensten um den Skilauf und den Verein. Die Vergabe erfolgt durch Beschluss des Vereinsausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit.

3. Silbernes Abzeichen des SCI, wird vergeben bei 25jähriger Vereinstreue.

4. Goldenes Abzeichen des SCI, wird vergeben bei 50jähriger Vereinstreue.

Andere Ehrungen können nur auf Vorschlag des Vorstandes durch Beschluss des Vereinsausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit vergeben werden.



	§ 13

Auflösung des SCI kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der Mitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Das Vereinsvermögen fällt an die Stadt Immenstadt und ist zweckgebunden für den Skisport zu verwenden.



	§ 14

Die Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 01. April 2011 beschlossen. Sie tritt mit Eintragung im Vereinsregister frühestens jedoch am Tage der ordentlichen Mitgliederversammlung 2012 in Kraft.

Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 26. Januar 1996 außer Kraft.




Immenstadt i. Allgäu, 11. April 2011

	gez.
	gez.
	gez.
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